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Durchführung von Fortbildungen für soziale Fachkräfte im Auftrag des 
Hessischen Ministeriums für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und 
Pflege 2025 

Zielgruppenbeschreibung  

Die Fortbildungsveranstaltungen beziehen sich auf folgende 
Teilnehmer*innenkreise aus Hessen:  

•   Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen der stationären und teilstationären Kinder- 
    und Jugendhilfe 
•   Leitungs- und Fachkräfte der stationären und teilstationären Kinder- und 
     Jugendhilfe sowie von Einrichtungen der Behindertenhilfe 
•   Fachkräfte aus den Hilfen zur Erziehung und der Jugendarbeit 
•   Kommunale Heimaufsicht/-beratung, 
•   Fachkräfte der Jugendhilfe aus Hessen, die mit interkulturellen Gruppen 
    und/oder Flüchtlingen arbeiten 
•   Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit mit organisationsbezogener 
    Multiplikatoren-Funktion 

 
 
Ausgeschlossen von den Fortbildungsveranstaltungen sind:  

• Fachkräfte aus dem Bereich der Schule (inkl. Schulsozialarbeit)  
• Fachkräfte aus Kindertageseinrichtungen (ausgenommen leitende  

Fachkräfte) und der Kindertagespflege  
 

 
Die Zielgruppe des Zertifikatskurs Kinderschutzfachkraft nach § 8a SGB VIII 
richtet sich darüber hinaus an: 
Mitarbeiter*innen bei öffentlichen und freien Trägern in der Kinder- und 
Jugendhilfe, die Aufgaben im Zusammenhang mit der konkreten Ausgestaltung 
des Beratungsauftrages bei Kindeswohlgefährdung als „insoweit erfahrene 
Fachkraft" (iseF) gemäß den Bestimmungen der §§ 8a, 8b SGB VIII und § 4 KKG 
übernehmen. 
 
Dazu gehören z. B. Fachkräfte, 

•    die im Jugendamt als Ansprechpartner*innen für freie Träger (z. B. 
Fachberater*innen) zur Verfügung stehen 

•   die im Jugendamt oder bei einem freien Träger im Auftrag des örtlichen 
           Trägers der öffentlichen Jugendhilfe die Beratung nach § 8b (1) SGB VIII 
           und § 4 KKG gewährleisten 

•  die bei einem freien oder öffentlichen Träger mit trägerinternen 
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           Umsetzungen zum Kinderschutz befasst sind 
•   die als „insoweit erfahrene Fachkraft" nach § 8a, Abs. 4 (2) SGB VIII zur 

           anonymisierten Gefährdungseinschätzung bei einem freien Träger bei 
           Verdacht auf Kindeswohlgefährdung hinzugezogen werden. 
 


